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Wichtiger Hinweis zu Grundstoffüberwachungsseminar

Wissen Sie, dass Sie Registrierungspflichten unterliegen, wenn sie z.B.
mehr als 1 l Aceton im Jahr exportieren ?

Am 03. Februar 2009 findet das Seminar :

 "Grundstoffe: Noch überschaubar für Wirtschaftsbeteiligte?" statt.

Das Thema Grundstoffe ist nicht nur für den Chemiehandel, die chemische

und pharmazeutische Industrie aktuell, da Grundstoffe in vielen

Wirtschaftsbereichen, u. a. im Maschinenbau und der Elektronischen

Industrie, eingesetzt werden, wie z.B.  Aceton, als Lösungs- und

Reinigungsmittel.

Firmen, die diese Stoffe exportieren - und sei es nur als Beistellung -

unterliegen auch der Registrierungs- und ggf. der Ausfuhrgenehmigungspflicht

nach dem Grundstoffüberwachungsrecht.
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